
 

Seite 1 von 2 aus Vorlage: AT/0145/2020 

Antrag 
 

Vorlage: AT/0145/2020 Datum: 19.06.2020 

 

Verfasser: 08-Ratsfraktion Die Linke Az.:  

Betreff: 

Gemeinsamer Antrag der Ratsfraktionen DIE LINKE und SPD: Ächtung des N*Wortes 

Gremienweg: 

  Stadtrat  einstimmig  mehrheitl.  ohne BE 

 abgelehnt  Kenntnis  abgesetzt 

 verwiesen  vertagt  geändert 

TOP  öffentlich  Enthaltungen  Gegenstimmen 

 

Beschlussentwurf: 

 
Der Rat beschließt, die Verwaltung wird beauftragt die Ziele der UN-Dekade für Menschen afrikani-
scher Herkunft in Koblenz umzusetzen und insbesondere anzuerkennen, dass jegliche Verwendung 
des N*Wortes rassistisch ist. 
  
Weiterführend setzt sich der Stadtrat dafür ein, dass jegliche Verwendung des N*Wortes in der Stadt 
Koblenz vermieden und geächtet wird, um schwarzen Menschen und People of Color (PoC) ein fried-
volles und diskriminierungsfreies Leben in Koblenz zu ermöglichen. 

 

 

Begründung: 

 
In der Sitzung am 14.05.2020 hat der Stadtrat der Stadt Köln auf Vorschlag des Integrationsrates die 
Ächtung des N*Wortes beschlossen. Als Begründung wird im Antragstext aus dem Integrationsrat des 
Antragstellers Eli Abeke (Bündnis14 / Afrika) folgendes ausgeführt:  
 
„Das N*Wort wird von vielen schwarzen Menschen und People of Color (PoC) mit Leid, Diskriminie-
rung, Gewalt, Ungleichheit und Entmenschlichung verbunden. Mit dem N*Wort sind eine Vielzahl von 
rassistischen Stereotypen verbunden. Diese Stereotypen umfassen Sexualrepression, wie Triebhaf-
tigkeit und Naturhaftigkeit, Kulturlosigkeit, Viktimisierung, Infantilisierung sowie Entfremdung (Othering) 
und führen zu Ohnmachtserfahrungen und psychischen Folgen. Als europäisches Konstrukt der Koloni-
alzeit wurde es verwendet, um eine rassistische Unterscheidung herzustellen, Machtverhältnisse zu un-
termauern und unterdrückende Strukturen zu festigen. Diese Erfahrungen sind auch weiterhin im Be-
wusstsein verankert. Seit 2015 haben die Vereinten Nationen die Dekade für Menschen afrikanischer 
Herkunft ausgerufen. Damit erkennt die internationale Gemeinschaft an, dass Menschen afrikanischer 
Herkunft eine eigenständige Gruppe darstellen, deren Menschenrechte gefördert und geschützt werden 
müssen. Insbesondere Menschen, die außerhalb von Afrika leben, sollen in dieser Dekade in den Vor-
dergrund gestellt werden.  
 
Ziele der UN-Dekade sind  
- die Förderung der Achtung, des Schutzes und der Einhaltung aller Menschenrechte und Grundfreihei-
ten,  

- die Förderung einer besseren Kenntnis und Achtung des vielfältigen Erbes, der Kultur und des Bei-
trags von Menschen afrikanischer Herkunft zu Entwicklung von Gesellschaften,  

- der Schutz vor Rassismus und Diskriminierung.  
 
Bis 2024 sollen alle Staaten sich diesen Zielen verschreiben.“  
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Auswirkungen auf den Klimaschutz: 
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